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Gesetz 
vom 5. Dezember 2025 

über die Abänderung des 
Wertpapierfirmengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsich-
tigung von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmengesetz; WPFG), LGBl. 
2025 Nr. 72, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 

1) Dieses Gesetz gilt nicht für: 
d) Personen, die für eigene Rechnung Handel mit Finanzinstrumenten 

betreiben, bei denen es sich nicht um Warenderivate oder Emissions-
zertifikate oder Derivate davon handelt, und die keine anderen Wert-
papierdienstleistungen erbringen oder andere Anlagetätigkeiten in Fi-
nanzinstrumenten vornehmen, bei denen es sich nicht um Warenderi-
vate oder Emissionszertifikate oder Derivate davon handelt, ausser 
diese Personen: 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 61/2025 und 92/2025 
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2. sind Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder mul-
tilateralen Handelssystems (MTF) mit Ausnahme nichtfinanzieller 
Unternehmen, die an einem Handelsplatz zum Zwecke des Liqui-
ditätsmanagements Geschäfte tätigen oder die in objektiv messba-
rer Weise die direkt mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquidi-
täts- und Finanzmanagement verbundenen Risiken dieser nichtfi-
nanziellen Unternehmen oder ihrer Gruppen verringern; 

Art. 50 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 Bst. a 

2) Die Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird von 
der FMA erteilt, wenn sie: 
a) über eine Bewilligung nach Art. 12, 62 oder 70 des Wirtschaftsprüfer-

gesetzes oder eine Registrierung nach Art. 69 des genannten Gesetzes 
verfügt; 

3) Die Anerkennung eines Wirtschaftsprüfers wird von der FMA erteilt, 
wenn er: 
a) über eine Bewilligung nach Art. 4, 59 oder 67 des Wirtschaftsprüferge-

setzes verfügt; und 

Art. 94 Abs. 1 Ziff. 24 Bst. a, d und e 

1) Von der FMA wird, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen 
Übertretung mit Busse nach Abs. 2 und 3 bestraft, wer: 
24. als Wertpapierfirma gegen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verstösst, 

indem sie: 
a) die Geschäfte mit Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten 

Fonds, Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten 
betreibt, die an einem Handelsplatz gehandelt werden, das Volu-
men und den Kurs dieser Geschäfte sowie den Zeitpunkt ihres Ab-
schlusses entgegen Art. 20 Abs. 1 oder 1a nicht veröffentlicht; 

d) entgegen Art. 31 Abs. 3 keine vollständigen und genauen Aufzeich-
nungen über Geschäfte, die nicht bereits nach der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 erfasst oder gemeldet werden, führt oder der FMA 
bzw. der ESMA nicht zur Verfügung stellt; 
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e) gegen eine Beschränkung oder ein Verbot der EFTA-Über-
wachungsbehörde oder der FMA hinsichtlich der Vermarktung, den 
Vertrieb oder den Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten 
oder strukturierten Einlagen oder von Finanzinstrumenten oder 
strukturierten Einlagen mit bestimmten Merkmalen oder eine Form 
der Finanztätigkeit oder -praxis nach Art. 40 bis 42 verstösst; 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/790 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Ände-
rung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. 
L 2024/790 vom 8.3.2024). 

III. 

Anwendbarkeit von EU-Rechtsvorschriften 

1) Bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen gelten als natio-
nale Rechtsvorschriften: 
a) die Richtlinie (EU) 2024/790 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 
über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 2024/790 vom 8.3.2024); 

b) die Verordnung (EU) 2024/791 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der Datentransparenz, die Besei-
tigung von Hindernissen für die Entstehung konsolidierter Datenticker, 
die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Annahme 
von Rückvergütungen für die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen 
(ABl. L 2024/791 vom 8.3.2024); 

c) die Durchführungsrechtsakte zu den EU-Rechtsvorschriften nach Bst. a 
und b. 

2) Der vollständige Wortlaut der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften 
ist im Amtsblatt der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu 
veröffentlicht; er kann auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li 
abgerufen werden. 



4 

IV. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 gleichzeitig mit dem Gesetz 
vom 5. Dezember 2025 über die Abänderung des Wertpapierdienstleis-
tungsgesetzes in Kraft. 

2) Kapitel II (Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften) tritt gleich-
zeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend 
die Übernahme der Richtlinie (EU) 2024/790 in das EWR-Abkommen in 
Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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